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Sit. 36

ciaenc gabïiî(ff)ïling§fd^uîen etncid^ten roerben, fo mirb
für bie mittelgroßen una Heineren tnbuftrteEen betriebe
bod) rote bister bal gufammenfpannen mit ber aeroerb«

liefen ForibtlbungSfdhule ble oorherrfd&enbe Übung bleiben.
9lun ptgt aber bie ©rfabrung, baf? bie gnbufitleüht«
linge nid)t burdjroegS btefelben Inforberunaen an biefe
ftetlen müffen rote bie $anbroet!Slebrlinge. 2Ba8 fte jenen
beute bietet, ift teils p roerig, teils p Diel. 3" roenig
bieten bie berufsfunblidjett Fächer in ber Sltdjtung SJlate«

rialfunbe, Slîaféinenïunbe, fnappe Kenntnis beS gnbu«
firlebetrlebeS, SBerlfiatirecfmen. p oiel ba unb bort im
technifcljen getanen, oft UnpaffenbeS in gefchäflSfnnbltchen
fächern ©efdpftSanffats, Igefchäftlich bürgerliches ^Rechnen

unb Kolonnenbuchhaltung. Tenn biefe letzteren TiSji«
plinen frnb oorljerrfcljeKb beregnet für ben p ©igen«
betrieb gelangenden fpanbroetfer. Ter gnbuftrielehrting
barf bafür anbereS erroarten, rote Übung im Hbfaffen
fachlicher '-Berichte (*. S3, ber auSroärtS befdjäftigten SJlon»

teure), richtige HuSfüEung ton EJlaterial- unb oon HrbeitS«
Settel ufro., etroa auef) Kenntnis ber Terminologie im in«

bufiriellen betrieb. Huf alle gäHe folten bie Unterrichts«
programme bie Setplinge nicht au§ ben Sßertftätten heraus«
unb in bie^ureauy tjirietnlenPen, roenn fie auch fietS auf
bie SJiöglidjfeit SRüdfftcht p nehmen haben, begabte ©dfüler
auf ben Vefud) tedpifdher SRittelfchulen oorpberetten,
TaS ©efagte muff genügen, um anpbeuten, bafj fortan
eine Tif fer en jierung beS SehrplaneS ber oon
gnbuftrielehrllngen ftar! befuchten gewerblichen gortbil»
bungsfdjulen roie auch ber Unterridt)tSroeife erftrebt
roerben muß, roaS auch auf bieHuSroahl ber Sehr«
îrâfte prüdroirfen roitb.

©obann ruft ber überhanb nehmenbe inbuftctelle 93e

trieb tn immer größerer gabl ben jugenblichen Hrbeiter
beiber ©efd^b dfjter auf ben tjMan Stuf) btefer auch, fo«

fern er probuttioe Hrbeit leiften foil, für oerftönbige
Verrichtung feiner Teilarbeit fürpre geit in ber gabrif
angelernt roerben, ein fdhriftltcher Sehroertrag roirb mit
ihm fo roenig abgefdfjloffen als mit bem ungelernten
jugenblichen Hcbeiter. TemnadE) fällt roeber ber ange«
lernte nod) ber ungelernte jugenbtiche Hrbeiter unter
ben gefeßüdhen SehtlingSbegriff. Unb beibe Kategorien
bleiben fomit non ber SBohltat unferer ïantonalen
BehrlinaSgefeße auSgefd)loffen, b. h- ber Hrbeitgeber
hat leine Verpflichtung, ihnen bie pm Vefud) einer ge«
roetblichen fforïbilbungëfchule ober eineS gachlurfeS er«

forberliche geit etrpräumen (fiehe auch Hrt. 337 beS

©chroeiptifchen ObltgationenredhteS). ©o muß ber jugenb»
liehe Hrbeiter auf ben Unterricht jener ©diulen, ber tn
bie übliche HrbeitSjett fäEt, oerpehten. Unb ba heute ber
FortbilbungSunterridjt auch bei un§ immer allgemeiner
tenblert unb tenbteten muß, auf bie HrbeitSjelt terlegt
p roerben, fo fchrumpft für ben jugenblichen Hrbeiter
bie 9J?öalid)fett, fich fdhulmäßig beruflich fortpbilben, auf
ein Minimum pfammen. @r fleht alfo htnter fetnem
Kollegen tn ben beutfehen Staaten in btefer fpinficht prfidt
(fiehe Slrt. 120 ber ©eroerbeorbnuttg für baS beutfdje
fHeidh). 3Bol)l fällt er oom oollenbeten 14. HlterSjahr
an in ber SJielp^ahl ber Kantone für eine tletnere ober
größere ©panne geit unter bie Veftimmung tantonaler
©djulgtfehgcbung, welche ihn pm Vejudf) einer allge«
meinen gor.bilbungSfdhule netpflichten, roo eine foldhe
betrieben roirb: HHein rote biefe ©clplgattung heute noch
organifiert ift unb roie fie ben Unterricht in ber Sieget
betreibt, fehltest fte eine berufltche görberung faft gänj«
lieh aus unb infolge ber lurpn Sauer ber ©chulpit unb
ber geringen wöchentlichen ©tunbenphl bleibt bei ber
oorherrfchenben gntereffenloftgleit ber Schüler auch bie
fo roidEpige erjlehertfche Sffiirfung eine ungenügenbe. @o
ift eS benn um bie berufliche Vor« unb gortbilbung unb
um bie ftttliche Veetnflußung beS jugenblichen HrbeiterS

recht ungünftig bei uns befteKt, unb sroar gerabe in feinem
faiifchen güngtingSalter, baS ber geiftigen Hnregung nnb
erjieherifchen ©inroirtung befonberS bebarf unb für fie
noch 8«9ängtieh ift.

Vebenft man noch, to roelcher Umgebung biefe otel«

fach oom Familienleben ab gelöften unb auf fidh gefteüten

jugenblichen ©lemente fich beroegen ober beroegen müffen,
bann roerben fo manche bebenlliche ©rfcheinungen im
oEtäglichen Seben ihre ©rtlärung leichter ftnben fönnen.
Hifltdht ber ©efcEfcljaft, beS ©taateS ift eS aber, biefeii

entgegenparbeiten, fo mögltdhft p befchränlen. ©ItteS

ber oon ihm anproenbenben prophplaftifchen SJlittel ift
bie HuSbehnung beS fßflichtbefucheS ber geroerblichen
ForibitbungSfchuIe auf ben jugenblichen gnbuftriearbeiter
oom noEenbeten 14. bis ooEenbeten 17. HlterSjahre unter
ber VorauSfehung, baß btefe ©chute roo immer möglich,
befonbere Kurfe mit fürjerer Unterrichtszeit für bie jugenb«

liehen Hrbetter einrichte.
UnterridhtSfächer unb UnterridhtSftoff müffen fo ge«

roählt unb ber letytere fo behanbelt roerben, baf bie

jungen Seute nicht baS ©efühl erhalten, fie feien noch

VoitSfdhüler, fonbern ba^ fie bafür gntereffe geroinnen
unb beruflich unb fittlich geförbert roerben. Ter (gefolg

bürfte ein um fo größerer roerben, roenn bie écf)ule

ober einzelne ihrer Sehrer, unterftüht non befähigten unb

begetfterten gugenbfreunben, fidh ber gugenblicljen auch

außerhalb ber ©dhule in ben ba§ ©emütSleben unb bie

HßiEenSentroidlung fo förbernben mancherlei Formen ber

gugenbpflege annehmen unb als ihre treuen Fïeunbe unb

Verater oon ihnen ertannt mürben.
Slber roenn nicht aEeS täufcht, ftnb mir noch nieit

oon btefem gtel. Verfudhe man eS baher tnjroifchen mit

freiroiEigen UnterridhtSoeranftaltungen, bie an unfere ge«

werblichen FortbilbungSfchuIen angefdhloffen roerben tönn«

ten, unb laffe man ein gefchiöEt geroählteS Unterrichts«

Programm, roenig aber gut, feine roerbenbe Kraft ju«

nächft auf einen Heineren KretS ausüben.
3Bir haben ja auch «lebt, baff unfer gewerbliche^

FortbilbungSfchulroefen fidh auS lleinen, taftenben 23er«

fudhen p feiner heutigen aEgemetnen Hnerîennung empor«

arbeiten mu^te unb tonnte.

Torfgeniinnung unb «Verwertung.
(©ingefanbt.)

gn biefer geitung rourbe oor Kurjem auf bie Torf«

rieber als natürliche Éîeferoe für ben HuSfaE ber Kohlen

hlngeroiefen. @S roäre roirtlidh p begrüben, roenn mit

buret) bie HuSbeutung unferer Torfrieber oom HuHanb

tnbepg auf ^Brennmaterial meniger abhängig roürben

unb roenn eS auch nur für einige geit roäre, ütelleicfjt

bis pm beffern HuSbau unterer Sßafferträfte, roelch«

heute nur p jirfa einem Trittel auSgenu^t roerben. ®ie

immenfen Totflager, roeldhe einige Sänoer aufroeifen,

haben fdhon fett langem bie Hufmerffamfett ber gnbu«

ftrieEen unb Tecbniter auf fidh gelenft. Tie etfteren

bauten an bte HuSnü^ung ber Çeigtraft beS TotfeS juni

Vetrtebe ihrer SRafchtnen, bie letzteren an bie baburh

bebingte mafdhineEe ©eroinnut.g beSfelben. Vis über bte

UHitte beS nötigen gahrhunberts hinaus ïam aber außer

ber lanbroirtfdhaftHchen Huênu^ung ber SEootflächen nut

bie Verroertung als Vrennmaterial tn Vetrad)t; tn

neuefter geit roirb bte ©eroinnung non ®aS, 2cer,

paraffin, Hmmoniaî, fogar bte Verarbeitung ber Torf«

fafer p ©efptnften ufro. an bie §anb genommen.
©oE bie Torfgeroinnung roinfdhaftlich betrieben roerben,

fo müffen aEjährtidh gro^e SJiengen SRoor abgegrabe

unb p brennbarem Torf derarbeitet roerben, «toj

mafdhineEe ©tnridhtungen nötig finb. @S ejiftieren Top
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eigene Fabriklehrlingsschulen einrichten werden, so wird
für die mittelgroßen und kleineren industriellen Betriebe
doch wie bisher das Zusammenspannen mit der aewerb-
lichen For'.bîldungsschule die vorherrschende Übung bleiben.
Nun zeigt aber die Erfahrung, daß die Industrieller-
linge nicht durchwegs dieselben Anforderunaen an diese
stellen müssen wie die Handwerkslehrlinge. Was sie jenen
heute bietet, ist teils zu wenig, teils zu viel. Zu wenig
bieten die berufskundlichen Fächer in der Richtung Mate-
rialkunde. Maschinenkunde, knappe Kenntnis des Indu-
striebetriebes, Wertstattrechnen, zu viel da und dort im
technischen Zeichnen, oft Unpassendes in geschäftskundlichen
Fächern Geschästsaufsatz, -geschäftlich bürgerliches Rechnen
und Kolonnenbuchhaltung. Denn diese letzteren Diszi-
plinen sind vorherrschend berechnet für den zu Eigen-
betrieb gelangenden Handwerker. Der Jndustrielehrling
darf dafür anderes erwarten, wie Übung im Abfassen
sachlicher Berichte (z. B. der auswärts beschäftigten Mon-
teure), richtige Ausfüllung von Material und von Arbeits-
zettel usw., etwa auch Kenntnis der Terminologie im in-
dustriellen Betrieb. Auf alle Fälle sollen die Unterrichts-
programme die Lehrlinge nicht aus den Werkstätten heraus-
und in die.Purkavx hineinlenken, wenn sie auch stets auf
die Möglichkeit Rücksicht zu nehmen haben, begabte Schüler
auf den Besuch technischer Mittelschulen vorzubereiten.
Das Gesagte muß genügen, um anzudeuten, daß fortan
eine Differenzierung des Lehrplanes der von
Jndustrielehrlingen stark besuchten gewerblichen Fortbil-
dungsschulen wie auch der Unterrichtsweise erstrebt
werden muß. was auch auf die Auswahl der Lehr-
kr äste zurückwirken wird.

Sodann ruft der überHand nehmende industrielle Be-
trieb in immer größerer Zahl den jugendlichen Arbeiter
beider Geschb chter aus den Plan Muß dieser auch, so-

fern er produktive Arbeit leisten soll, für verständige
Verrichtung seiner Teilarbeit kürzere Zeit in der Fabrik
angelernt werden, ein schriftlicher Lehrvertrag wird mit
ihm so wenig abgeschlossen als mit dem ungelernten
jugendlichen Arbeiter. Demnach fällt weder der ange-
lernte noch der ungelernte jugendliche Arbeiter unter
den gesetzlichen Lehrlingsbegriff. Und beide Kategorien
bleiben somit von der Wohltat unserer kantonalen
Lehrlingsgesetze ausgeschlossen, d. h. der Arbeitgeber
hat keine Verpflichtung, ibnen die zum Besuch einer ge-
merklichen Fortbildungsschule oder eines Fachkurses er-
forderliche Zeit einzuräumen (siehe auch Art. 337 des
Schweizerischen Obbgationenrechtes). So muß der jugend-
liche Arbeiter auf den Unterricht jener Schulen, der in
die übliche Arbeitszeit fällt, verzichten. Und da heute der
Fortbildungsunterricht auch bei uns immer allgemeiner
tendiert und tendieren muß, auf die Arbeitszeit verlegt
zu werden, so schrumpft für den jugendlichen Arbeiter
die Möglichkeit, sich schulmäßig beruflich fortzubilden, auf
ein Minimum zusammen. Er steht also hinter seinem
Kollegen in den deutschen Staaten in dieser Hinsicht zurück
(siehe Art. 120 der Gewerbeordnung für das deutsche
Reich). Wohl fällt er vom vollendeten 14. Altersjahr
an in der Mehrzahl der Kantone für eine kleinere oder
größere Spanne Zeit unter die Bestimmung kantonaler
Schulgesetzgebung, welche ihn zum Besuch einer allge-
meinen Fortbildungsschule verpflichten, wo eine solche
betrieben wird: Allein wie diese Schulgattung heute noch
organisiert ist und wie sie den Unterricht in der Regel
betreibt, schließt sie eine berufliche Förderung fast gänz-
lich aus und infolge der kurzen Dauer der Schulzeit und
der geringen wöchentlichen Stundenzahl bleibt bei der
vorherrschenden Jnteressenlosigkeit der Schüler auch die
so wichtige erzieherische Wirkung eine ungenügende. So
ist es denn um die berufliche Vor- und Fortbildung und
um die sittliche Beetnflußung des jugendlichen Arbeiters

recht ungünstig bei uns bestellt, und zwar gerade in seinem

kritischen Jünglingsalter, das der geistigen Anregung und
erzieherischen Einwirkung besonders bedarf und für sie

noch zugänglich ist.
Bedenkt man noch, in welcher Umgebung diese viel-

fach vom Familienleben abgelösten und auf sich gestellten

jugendlichen Elemente sich bewegen oder bewegen müssen,
dann werden so manche bedenkliche Erscheinungen im
olltäglichen Leben ihre Erklärung leichter finden können.

Pflicht der Gesillschaft, des Staates ist es aber, diesen

entgegenzuarbeiten, so möglichst zu beschränken. Eines
der von ihm anzuwendenden prophylaktischen Mittel ist
die Ausdehnung des Pflichtbesuches der gewerblichen
Fortbildungsschule auf den jugendlichen Industriearbeiter
vom vollendeten 14. bis vollendeten 17. Altersjahre unter
der Voraussetzung, daß diese Schule wo immer möglich,
besondere Kurse mit kürzerer Unterrichtszeit für die jugend-
lichen Arbeiter einrichte.

Unterrichtsfächer und Unterrichtsstoff müssen so ge-

wählt und der letztere so behandelt werden, daß die

jungen Là nicht das Gefühl erhalten, sie seien noch

Volksschüler, sondern daß sie dafür Interesse gewinnen
und beruflich und sittlich gefördert werden. Der Effolg
dürste ein um so größerer werden, wenn die Schule
oder einzelne ihrer Lehrer, unterstützt von befähigten und

begeisterten Jugendfreunden, sich der Jugendlichen auch

außerhalb der Schule in den das Gemütsleben und die

Willensentwicklung so fördernden mancherlei Formen der

Jugendpflege annehmen und als ihre treuen Freunde und

Berater von ihnen erkannt würden.
Aber wenn nicht alles täuscht, sind wir noch weit

von diesem Ziel. Versuche man es daher inzwischen mit

freiwilligen Unterrichtsoeranstaltungen, die an unsere ge-

weiblichen Fortbildungsschulen angeschlossen werden könn-

ten, und lasse man ein geschickt gewähltes Unterrichts-

Programm, wenig aber gut. seine werbende Kraft zu-

nächst auf einen kleineren Kreis ausüben.
Wir haben ja auch erlebt, daß unser gewerbliches

Fortbildungsschulwesen sich aus kleinen, tastenden Ver-

suchen zu setner heuligen allgemeinen Anerkennung empor-
arbeiten mußte und konnte.

TorsgmmW md -BewertW.
(Eingesandt.)

In dieser Zeitung wurde vor Kurzem auf die Torf-

rieder als natürliche Reserve für den Ausfall der Kohlen

hingewiesen. Es wäre wirklich zu begrüßen, wenn wir

durch die Ausbeutung unserer Torsrieder vom Ausland

inbezug auf Brennmaterial weniger abhängig würden

und wenn es auch nur für einige Zeit wäre, vielleicht

bis zum bessern Ausbau unserer Wasserkräfte, welche

heute nur zu zirka einem Drittel ausgenutzt werden. Die

immensen Torflager, welche einige Länder aufweisen,

haben schon seit langem die Aufmerksamkeit der Indu-
strtellen und Techniker auf sich gelenkt. Die ersteren

dachten an die Ausnützung der Heizkraft des Torfes zum

Betriebe ihrer Maschinen, die letzteren an die dadurch

bedingte maschinelle Gewinnung desselben. Bis über die

Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus kam aber außer

der landwirtschaftlichen Ausnutzung der Moorflächen nur

die Verwertung als Brennmaterial in Betracht? in

neuester Zeit wird die Gewinnung von Gas, Teer,

Paraffin, Ammoniak, sogar die Verarbeitung der Tors

faser zu Gespinsten usw. an die Hand genommen.
Soll die Torfgewinnung wirtschaftlich betrieben werden,

so müssen alljährlich große Mengen Moor abgegraoe

und zu brennbarem Torf verarbeitet werden, woz

maschinelle Einrichtungen nötig sind. Es existieren Tors
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geroinnungSmafdjinen, roeldfje fiünblidh ztrfa 5 m» ©tief)»
torf förbern, aber auch baS ©oömaterial ausgeben,
welches bann miltelft einer, non biefer äRafdjine ge=
trennten ïorfpreffe ju ^reßtorf »erarbeitet roirb. ©ei
anbern Anorbnungett wirb baS Abgraben, SRifctjen,
treffen unb Ablagern auf bem Xtocfenfeib in einer
SFlafchine »«einigt, roetcße ben Sotf fo ablagert, baß
bie SufttrodEnung oßne weiteres beginnen fann. SÖtittelft
einer folgen SRafehlne tönnen mit 10 9Rann ©ebtenung
fiünbltch jirïa 80 m® ©oßmoor ju ©seßtorf »erarbeitet
roerben. ©ei Auswahl ber mafchtneflen @inridE)tung
muß febr »orfidgtig ju 2Berte gegangen roerben, beim e§
ftetten ftch ber mafdfjtneflen ©eromnung große Schwierig«
feiten entgegen, bainit eine roirflidj rentable Ausbeutung
ber SRoore geroäfyrleiftet roirb.

®em Steddorf haften folgenbe ©länget an: ®er
ßeizroert roirb »ermlnberi, ba ber Sorf beftrebt ift, fort»
roäßrenb geudfjiigtett aufzunehmen ; bie bröcflige ©e»
fdjaffenhett ber Sorfftücte »erurfad^t erbebliche ©lateriot«
oerlufte unb unangenehme ©taubentroictlung ; ba§ geringe
33oIumgeroidht macht übermäßig große geitetungSanlagen
nötig. ®er 9JIafcßinentorf fofl »on triefen ©längeln
befreit roerben, fo gut MeS möglich tft unb baburch
anbern foffilen ©rennftoffen ebenbürtig gemacht roerben.
Sie mafchtneHe ©ehanblung be§ aus' ber ftorfgrube
gewonnenen ©ohmaterialS muß beShalb barauf htnauS»
geben, ben SCorf bidtjler unb fernerer, foroie ju»
fammenhängenber ju madhen, rooburch ihm bann auch
feine hpgtoäfopifdhe ©igenfcbaft entzogen roirb. 2)teS
wirb baburdh erreicht, baß ber geftochene &orf in ber
Sotfpreffe junädhft jerriffen unb baburch feine ungleich*
artige ©truftur prftört roirb. ®urch ©chnecten, beren
ÜJieffer ineinanbergreifen, roirb baS SRaterial jerriffen,
jugletd) audh gemilcht unb gegen bie AuStrittöffnung ge-
preßt. ©in eoent. »or ber ©iunbfiüöföffnung angebrachter
S3eroäfferungSapparat geftattet eS, ben Sorfftrang »or
bem Austritt in angetroffener SSBeife zu befeuchten unb
bierburcf) einen tabellofen, glatten ©trang p erzielen.
Scrfelbe roirb bann beim Austreten in ©tüdte »on paß
fenber Sänge gefchniiten unb jurn trocfnen aufgehellt.
®roße ©etriebsficherheit, erhöhte Seifiungstätnafett, wenig
SebienungSperfonal unb einfache fjjanbhabung finD ©runö«
Beringungen bei ber Konjirutiion »on SorfgerotnnungS«
mafdbtaen.

©ine rationelle Ausbeutung beS SorfeS als ©e*
triebstraft fönnte burdß ©rrichtung einer elettrifchen
Bentralanlage an geeigneter ©teile beS SotffelbeS unb
Sierroenbung beS SotfeS als ©etriebSmaterial für biefe
«reicht werben. @S würbe fo baS gleiche get'deepen rote
bei ben SSBafferfräften, bie früher tn nur ganz geringem
SiRaße auSgenüßt rourben, heute febodb, bant ben 9Rög<
licbteiten, welche bie elettrifct)e Kraftübertragung bietet,
einer roirtfchaftlidhen Ausbeutung erfdhloffen roorben finb.
®ie grage aber, ob ein folcheS Unternehmen rentabel
gehaltet roerben fann, muß naturgemäß »on ffall zu galt
auf @runb forgfäOiger ©erarbeiten unb etner geroiffen«
haften äßirtfchaftlichfeitSrechnung entfehteben roerben. ©er»
fnhe an einer £orf=®aS=Anlage zum ©etrtebe einer elet»

üifchen Bentrale »on 30 PS ergaben, baß für febe effet»
boe Kiloroattftunbe burdhfdhntttlich 2 Kg. ®orf oerbraucht
noutben ; 1000 Kg. btefeS SorfeS tommen auf ca 7,5 g=r.
W flehen, fobaß bie ©rzeugungSfoften »on 1 Kilowatt«
ftunbe ungefähr 1,5 ©appen betragen.

Sfn ber Sanbroirtfdßaft roirb ber £orf mit ©orteil
aö Streumaterial oerroenbet. Storfftreu roirb ge«

n>onnen aus ben oberften, unter ber ijelDe« ober SRooS»
becte beßnblidhen fogen. SRooStorffchicht. ®tefelbe hat
®an »ielfach als Iäftigen Abraum bei ber ©renntrof»
berettnng betrachtet, bis tn neuerer 3eit beren ©erat»
vtttnng zu einem roertooHen ©treumaterial auf tarn.

Torfmull, ber ©taub ber beim 3«wißen beS Dorfes
ZU îorffireu entfieht, ober aber burch AuSfieben ge»
roonnen wirb, ftnbet »orab ©erroenbung für bie ©elfanb«
lung menf'dhlichst ©ntleernngen in Abortgruben ufro.
3n einigen ©täbten, fo in SBtlhelmShafen unb ©eumünfter
roerben bie gefamten Natalien mit SloifmuH »ermengt
unb bann als ®üngmittel »erroenbet. ferner roirb £orf=
muß unb «©treu met ©orteil »erroenbet als Söätme*
fchuhmittet (z. ©. bei ©isfeßetn), bann audh jur ©er«
padtnng »on Dbft, gleifdh unb bergleichen. ©eefifcije in
Sorfmuß »erpaett foflen nach 18 Sagen noch
fdhmedfenb befunben roorben fein.

©Betben bie Sorffafern burch c^emtfd^e unb mechanifche
©ehanblung gereinigt unb gef^meibig gemacht, fo liefern
fie eine als ©erbanbmittel febr gef^ä^te SBatte;
biefe fann zu fetnfien ©amen »etfponnen roerben.

3m ganzen bietet bie Sorftnbufirie bis h^ute noch
fein fehr erfreuliches ©ilb ; troßbem haben bie ©e=

ftrebungen nach ©erooßtommnung auf biefem ©ebtete bodh
nicht nadhgelaffen unb ßnb fpezieß roaS bie Ausbeutung
beS SorfeS als ©rennmaterial anbetrifft, bebeutenöe

©rfolge zu »erzeichnen. 3ntereffenten erhalten nähere
AuSfunft »on ©irdhler & ^Sfulg, Ingenieure, Bürich 7.

Uerbaisdswesen.
©etbanb glcmiecticfpt ©eisH-rbsu tdae. ®ie bieS»

jährige ®elegiertenoerfammlung ßnbet ©omttaq ben
13. ®ez. im „Söroen" in SRotliS fiait, ©eben ben üblichen
3 ihreSgefchätten figurieren als Sratlanben : ©ericht unb
Antrag über Me »on ber ©ubfommiffion ausgearbeitete
fantonate ©ubmiffionSoerorbnung; ©eferat »on
^)etrn ®rimm»|)efti in ©ctjroanben über „®aS
©abattmarfenfpftem unb feine ©ebeutung im roirt»
f^afilichen Seben ber ©eroerbetreibenben".

©eroerbeueretn ©oloihutn. ®te oom ©eroerbeoerein
einberufene ©etfammlung roar erfreuücherroeife fehr zahl»
reich befudßt: eS hatten [ich Dabei 11 ©erufSoerbänöe
»ettreten laffen. Sratianbum bilbete bie ©efpredhung
»on SRaßnahmen gegen bie in AuSfic§i fiehenbe
ArbeitSlotigteit in ^anbroerf unb ©eroerbe.
®te faft »on aßen Aaroefenben benüßte Sistuffion
Zettigte eine ©etße »on ©orfchlägen unb Anregungen zur
Sbidhroädhung ober mögltchßen ©efetiigung ber Arbeits«
lofigfeit. Aße zielen Dahin, eS möchten ©ehörben unb
©ii»ate nun biejenigen Arbeiten ausführen laffen, bie
jeßt ober bodj in naher Sufunft notroenbig finb. ©mige
©otanten fprachen fich fcljarf gegen ben oon ber ©emetnbe
geübten ©egtebetrieb aus. ©et ben bereits in Angriff
genommenen ©olftanbSarbeiten befchäftigt bie ©emetnbe
»on ihr felbft angefteßte Arbeiter. ®aS ift roohl ein
©dhuß ber arbeitSlofen Arbeiter, rooburch aber baS ©e»
werbe unb $anbroerf arbeitslos roirb. @S rourbe »er»
langt, bei ber ©emetnbe bagegen einmal energisch zu
protefiieren. @S läßt fich hi®ï ganz roohl ein SRtttel»

weg finben, ber barin befteht baß für bie au«zufüh«uken
©otftanbSarbeiten baS ^»anbroert unb ©eroerbe berüct«

fichiigt roirb, unter ber ©ebtngung. baß in erfter Slnie
bie ÂîbeiiSlofen zu befdfjäftigen finb. — @S finb fobann
»erfchtebene Arbeiten genannt roorben, bie »on Staat
unb ©emetnbe haute ober Doch tn ganz «ah« Butunft
ausgeführt roerben müffen. ©iefe Arbeiten, auf bie eben»

faflS in einer ffilngabe nähet: htugeroiefen roerben roirb,
foßten nun oergeben roerben unb zmar in ber oben an»

gebeuteten SBetfe. ©ur fo farm ber fommenben Arbeits«
iofigfeit nach jeber ©ichtung unb zum SBoßle aßer, auch
beS ©taateS unb ber ©emeinbe, gefteuert roerben. |)ier
fei no^ bemerft, baß ber ©orftanb beS fantonaten ^anb»
werter» unb ©eroerbeoerbanbeS bereits auf bie tünftige
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geivinnungsmaschinen, welche stündlich zirka 5 Stich-
tors fördern, aber auch das Rohmaterial ausheben,
welches dann mittelst einer, von dieser Maschine ge-
trennten Torfpresse zu Preßtorf verarbeitet wird. Bei
andern Anordnungen wird das Abgraben. Mischen,
Pressen und Ablagern auf dem Trockenfeld in einer
Maschine vereinigt, welche den Torf so ablagert, daß
die Lusttrocknung ohne weiteres beginnen kann. Mittelst
einer solchen Maschine können mit 10 Mann Bedienung
stündlich zirka 80 Rohmoor zu Preßtorf verarbeitet
werden. Bei Auswahl der maschinellen Einrichtung
muß sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden, denn es
stellen sich der maschinellen Gewinnung große Schwierig-
leiten entgegen, damit eine wirklich rentable Ausbeutung
der Moore gewährleistet wird.

Dem Stechtorf hasten folgende Mängel an: Der
Heizwert wird vermindert, da der Torf bestrebt ist, fort-
während Feuchtigkeit aufzunehmen; die bröcklige Be-
schaffenheit der Torfstücke verursacht erhebliche Material-
Verluste und unangenehme Staubentwicklung; das gelinge
Volumgewicht macht übermäßig große Feuerungsanlagen
nötig. Der Maschinentorf soll von diesen Mängeln
befreit werden, so gut dies möglich ist und dadurch
andern fossilen Brennstoffen ebenbürtig gemacht werden.
Die maschinelle Behandlung des aus der Torfgrube
gewonnenen Rohmaterials muß deshalb darauf hinaus-
gehen, den Torf dichter und schwerer, sowie zu-
sammenhängender zu machen, wodurch ihm dann auch
seine hygroskopische Eigenschaft entzogen wird. Dies
wird dadurch erreicht, daß der gestochene Torf in der
Torfpresse zunächst zerrissen und dadurch seine ungleich-
artige Struktur zerstört wird. Durch Schnecken, deren
Messer ineinandergreifen, wird das Material zerrissen,
zugleich auch gemilcht und gegen die Austrittöffnung ge
preßt. Ein event, vor der Mundstücköffnung angebrachter
Bewässerungsapparat gestattet es, den Torsstrang vor
dem Austritt in angemessener Weise zu befeuchten und
hierdurch einen tadellosen, glatten Strang zu erzielen.
Derselbe wird dann beim Äustreten in Stücke von pas-
sender Länge geschnitten und zum trocknen aufgestellt.
Große Betriebssicherheit, erhöhte Leistungstäbiakeit. wenig
Bedienungspersonal und einfache Handhabung sind Grund-
bedtngungen bei der Konstruktion von Torfgewinnungs-
Maschinen.

Eine rationelle Ausbeutung des Torfes als Be-
triebskraft könnte durch Errichtung einer elektrischen
Zeniralanlage an geeigneter Stelle des Torffeldes und
Berwendung des Torfes als Betriebsmaterial für diese

erreicht werden. Es würde so das gleiche geschehen wie
bei den Wasserkräften, die früher in nur ganz geringem
Maße ausgenützt wurden, heute jedoch, dank den Mög-
Weiten, welche die elektrische Kraftübertragung bietet,
einer wirtschaftlichen Ausbeutung erschlossen worden sind.
Die Frage aber, ob ein solches Unternehmen rentabel
gestaltet werden kann, muß naturgemäß von Fall zu Fall
auf Grund sorgfälliger Vorarbeiten und einer gewissen-
haften Wirtschaftlichkeitsrechnung entschieden werden. Ver-
suche an einer Tors-Gas-Anlage zum Betriebe einer elek-

irischen Zentrale von 30 US ergaben, daß für jede effek-
iwe Kilowattstunde durchschnittlich 2 Kg. Torf verbraucht
wurden; 1000 Kg. dieses Torfes kommen auf ca 7,5 Fr.
M stehen, sodaß die Erzeugungskosten von 1 Kilowatt-
stunde ungefähr 1,5 Rappen betragen.

In der Landwirtschaft wird der Torf mit Vorteil
als Streumaterial verwendet. Torfftreu wird ge-
wannen aus den obersten, unter der Heide- oder Moos-
decke befindlichen sogen. Moostorfschicht. Dieselbe hat
wan vielfach als lästigen Abraum bei der Brenntrof-
dereitnng betrachtet, bis in neuerer Zeit deren Vera»
deitung zu einem wertvollen Streumaterial auskam.

Torfmull, der Staub der beim Zerreißen des Torfes
zu Torfstreu entsteht, oder aber durch Aussieben ge-
wonnen wird, findet vorab Verwendung für die BeHand-
lung menschlicher Entleerungen in Äbortgruben usw.
In einigen Städten, so in Wilhelmshaken und Neumünstsr
werden die gesamten Fäkalien mit Torfmull vermengt
und dann als Düngmittel verwendet. Ferner wird Torf-
mull und -Streu Mit Vorteil verwendet als Wärme-
schutzmittel (z. B. bei Eiskellern), dann auch zur Ver-
Packung von Obst, Fleisch und dergleichen. Seefische in
Torfmull verpackt sollen nach 18 Tagen noch wohl-
schmeckend befunden worden sein.

Werden die Torffasern durch chemische und mechanische
Behandlung gereinigt und geschmeidig gemacht, so liefern
sie eine als Verbandmittel sehr geschätzte Watte;
diese kann zu feinsten Garnen versponnen werden.

Im ganzen bietet die Torfindustris bis heute noch
kein sehr erfreuliches Bild; trotzdem haben die Be-
strebungen nach Vervollkommnung aus diesem Gebiete doch
nicht nachgelassen und sind speziell was die Ausbeutung
des Torfes als Brennmaterial anbetrifft, bedeutende

Erfolge zu verzeichnen. Interessenten erhalten nähere
Auskunft von Birchler à Psulg, Ingenieure, Zürich 7.

vîld««tt»ete».
Verband glarnett ch r GeWêàmràe. Die dies-

jährige Delegiertenoersammlung findet Sonntag den
13. Dez. im „Löwen" in Mollis statt. Reben den üblichen

I chresgeschäjten figurieren als Traklanden: Bericht und
Antrag über die von der Subkommission ausgearbeitete
kantonal« Submissionsverordnung; Referat von
Herrn Grimm-Hefti in Schwanden über „Das
Rabattmarkensystem und sein-: Bedeutung im wirt-
schafilichen Leben der Gewerbetreibenden".

Gewerbeverein Solochurn. Die vom G-werbeverein
einberufene Versammlung war erfreulicherweise sehr zahl-
reich besucht: es hatten sich dabei 11 Berufsverbänve
vertreten lassen. Trakiandum bildete die Besprechung
von Maßnahmen gegen die in Aussicht stehende
Arbeitslosigkeit in Handwerk und Gewerbe.
Die fast von allen A-avesenden benützte Diskussion
zeitigte eine Reihe von Vorschlägen und Anregungen zur
Abichwächung oder möglichsten Beseitigung der Ärbeils-
losigkeit. Alle zielen dahin, es möchten Behörden und
Private nun diejenigen Arbeiten ausführen lassen, die
jetzt oder doch in naher Zukunft notwendig sind. Tmige
Votanten sprachen sich scharf gegen den von der Gemeinde
geübten Regiebetrieb aus. Bei den bereits in Angriff
genommenen Notstandsarbeiten beschäftigt die Gemeinde
von ihr selbst angestellte Arbeiter. Das ist wohl ein
Schutz der arbeitslosen Arbeiter, wodurch aber das Ge-
werbe und Handwerk arbeitslos wird. Es wurde ver-
langt, bei der Gemeinde dagegen einmal energisch zu
protestieren. Es läßt sich hier ganz wohl ein Mittel-
weg finden, der darin besteht daß für die auszuführenden
N üstandsarbeiten das Handwerk und Gewerbe berück-

stchligt wird, unter der Bedingung, daß in erster Linie
die Arbeitslosen zu beschäftigen sind. — Es sind sodann
verschiedene Arbeiten genannt worden, die von Staat
und Gemeinde heute oder doch in ganz naher Zukunft
ausgeführt werden müssen. Diese Arbeiten, auf die eben-

falls in einer Eingabe näher hingewiesen werden wird,
sollten nun vergeben werden und zwar in der oben an-
gedeuteten Weise. Nur so kann der kommenden Arbeits-
losigkeit nach jeder Richtung und zum Wohls aller, auch
des Staates und der Gemeinde, gesteuert werden. Hier
sei noch bemerkt, daß der Vorstand des kantonalen Hand-
werker- und Gewerbeverbandes bereits auf die künftige
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